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Der Umgang mit Waffen und Munition, also auch der Transport, ist in der Regel nur 
Personen gestattet, die das 18.Lebensjahr vollendet haben.  
Allerdings besteht hinsichtlich des Umgangs mit Waffen, also auch im Bereich des 
Transportes durch Kinder und Jungendliche, eine gesetzliche Ausnahmemöglichkeit. Nach 
dieser Vorschrift kann die zuständige Waffenbehörde auf Antrag insbesondere für Jugend-
liche im Einzelfall Ausnahmen von Alterserfordernissen zulassen, wenn besondere Gründe 
vorliegen und öffentliche Interessen nicht entgegenstehen. 
Bei Sportschützen bestehen aus der Sicht des bayerischen Staatsministerium des Innern 
keine Bedenken, Ausnahmeerlaubnisse für den Transport erlaubnisfreier Waffen, also 
Luftdruckwaffen, zu erteilen. 
Diese Ausnahmen kommen allerdings nur in Betracht, wenn der jugendliche Transporteur 
trotz seiner Jungend die erforderliche Besonnenheit besitzt und im Stande ist, die Waffen vor 
unbefugtem Zugriff zu sichern. Ausnahmen dürfen also nur zugelassen werden, wenn die er-
forderliche Reife vom Antragsteller in geeigneter Weise glaubhaft gemacht wird. Hierzu sind 
positive Aussagen des Sorgeberechtigten, Ausbilder oder Betreuer der Schießsportvereine 
hilfreich. Es dürfte auch klar sein, dass in der Regel erst ab ca. 15 bis 16 Jahren eine solche 
Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann. 
 
Auch für weitere Praxisfälle des notwendigen Umgangs mit Schusswaffen im Schießsport 
sind gesetzeskonforme Lösungen denkbar: 
 
Wenn z.B. die Frage auftauchen sollte, ob Kinder und Jungendliche beim Transport von 
Schusswaffen, z.B. vom Auto in den Schießstand mitwirken können, oder ob und wie dieser 
Personenkreis z.B. Anschlagübungen mit Schusswaffen auf dem Schießstand oder zu 
Hause durchführen können, ist dies eindeutig zu bejahen, wenn diese Tätigkeiten unter 
enger Aufsicht einer erwachsenen Person erfolgen. Die Ausübung der tatsächlichen Gewalt 
über Schusswaffen liegt in diesem Beispielfällen nicht vor, weil die Kinder und Jugendlichen, 
die hier mitwirken, keine Möglichkeit haben, über die Schusswaffen nach eigenen Willen zu 
verfügen. Voraussetzung ist in diesen Fällen aber, dass die Aufsicht bei diesem Tun durch 
Erwachsene lückenlos ist.  
 
Auch für den Transport von erlaubnispflichtigen Vereinswaffen, also klein- und großkalibrigen 
Lang- und Kurzwaffen, lässt das Waffengesetz praktikable Lösungen zu: 
Wenn z. B. wegen besonderer Umstände erlaubnispflichtige Vereinswaffen nicht durch den 
Trainer oder Funktionäre des Vereins zu Wettkämpfen transportiert werden können. Hier 
besteht die Möglichkeit der Beauftragung durch einen schießsportlichen Verein. Dies 
bedeutet, dass der für Vereinswaffen verantwortliche Funktionär eine erwachsene Person 
schriftlich beauftragt, diesen Transport vorzunehmen. Der Beauftragte muss nicht zwingend 
Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis sein. Es wird allerdings auch auf die Risiken dieser 
Beauftragung verwiesen. Insbesondere bei der Beauftragung einer Person ohne waffen-
rechtlicher Erlaubnis kann der Funktionär nicht zwingend davon ausgehen, dass der 
Beauftragte die Zuverlässigkeit und Sachkunde besitzt, um rechtskonform mit den Waffen 
umzugehen. Wenn es also zu Missbrauchsfällen durch den Beauftragten kommt, wäre dies 
den Funktionär anzulasten. Bei Beauftragungen sollte also sehr genau geprüft werden, ob 
der Beauftragte ausreichend vertrauenswürdig ist. 
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